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Wahl eines gemeinsamen Vertreters für die Anleihe der Praktiker AG 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
die Praktiker AG hat die Inhaber der Anleihe mit der WKN A1H3JZ zu einer 
Abstimmung im Umlaufverfahren über die Wahl eines gemeinsamen Vertreters und 
dessen Rechte im Zeitraum vom 24. September 2012, 0:00 Uhr, bis 27. September 
2012, 24.00 Uhr, aufgerufen.  Die Abstimmung erfolgt auf Verlangen der Gläubiger 
Auslandsbanken Asset Management Ab und VPB Finance S.A..    
 
Verlangen aus Sicht der SdK nicht nachvollziehbar 
 
Aus Sicht der SdK ist das Verlangen der beiden Gläubiger nicht nachvollziehbar. 
Zwar erscheint die Wahl eines gemeinsamen Vertreters, wie unter TOP1 der 
Beschlussfassung vorgesehen, aufgrund der Situation der Gesellschaft durchaus 
angebracht. Jedoch sind die TOP 2-4 nicht zustimmungsfähig. Unter TOP 2 + 3 
wird der unter TOP 1 zu wählende Vertreter bevollmächtigt, im Namen der 
Anleiheinhaber fundamental in die Vermögensposition der Gläubiger einzugreifen. 
So würde der gemeinsame Vertreter zum Beispiel berechtigt sein, ohne weitere 
Zustimmung der Anleiheinhaber, den Zinssatz der Anleihe zu reduzieren, die 
Laufzeit zu verlängern oder sogar den Rückzahlungswert zu mindern. Dies ist aus 
Sicht der SdK nicht akzeptabel. Tragbar wäre aus unserer Sicht nur ein Vertreter, 
der mit der Gesellschaft, in Bezug auf die geplante Restrukturierung,  
Verhandlungen führt. Über das Ergebnis der Verhandlungen können jedoch die 
Anleiheinhaber noch einmal abstimmen. Die unter Punkt 4 vorgeschlagene 
Haftungsbeschränkungen erscheint zwar marktüblich, aber im Zusammenhang mit 
den TOPs 2+3 ist diese aus unserer Sicht jedoch ebenfalls nicht tragbar. 
 
Abstimmung meiden 
 
Nach Meinung der SdK sind, also aufgrund der Vorgehensweise, alle Punkte 
abzulehnen. Für diejenigen, welche die Auffassung der SdK teilen, stellt sich nun 
die Frage, ob man bei allen Punkten mit „Nein“ stimmen sollte, oder einfach gar 
nicht an der Abstimmung teilnimmt. Um eine positive Beschlussfassung zu 
erreichen, müssten mindestens 50% der Anleiheinhaber an der Abstimmung 
teilnehmen.    
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Dieses Quorum wurde bereits im Frühjahr dieses Jahres, als es schon einmal zu 
einer Abstimmung im Umlaufverfahren kam, verfehlt. Daher kann es der einfachste 
Weg sein, einfach nichts zu tun, und somit die Abstimmung mangels Teilnahme 
„platzen“ zu lassen. Wer daran glaubt, dass das 50% Quorum erreicht wird, sollte 
mit „Nein“ stimmen. Wir gehen davon aus, dass es durchaus wahrscheinlich ist, 
dass das Quorum nicht erreicht wird. Daher neigen wir eher dazu, gar nichts zu 
unternehmen, und nicht an der Abstimmung teilzunehmen. Dies werden wir auch 
für die von der SdK gehaltenen Anleihen so tun.  
 
Für Fragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 20208460 oder unter 
info@sdk.org gerne zur Verfügung.  
 
München, 24. September 2012 
Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.  
 
Hinweis: Die SdK hält Aktien und Anleihen der Praktiker AG!   
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